
Vereinssatzung (gemeinnütziger Verein)

$1 (Name, Sitz)

1. Der Verein führt den Namen: Jugend-Kultur-Raum Köln.

2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz
"e,V."

3. Der Sitz des Vereins ist Köln.

$2 (Zweck)

1. Der Zweck des Vereins ist es, einen Kulturellen Freiraum zu schaffen wo den
Jugendlichen die Möglichkeit geboten wird, ihre freie Zeit selbst zu gestalten und
nach ihren Vorstellungen mit Leben zu füllen. Zu diesem Zweck wird von dem
Verein ein Haus mit Freifläche gepachtet das von den Jugendlichen in Selbstor-
ganisation und Selbstverwaltung geführt wird. Der Verein begleitet die Jugendli-
chen bei der Umsetzung dieses Zieles. Es Sollen vordergründig kulturelle Fähig-
keiten angesprochen werden. An Wochenenden wird es verschiedene Veranstal-
tungen geben, wie Themen-Abende, kulturelle Veranstaltungen, Konzerte und
weitere Angebote im Sinne des Vereins.

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sin ne des Absch nitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord n u n g.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den, Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd
sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

$3 (Mitgliedschaft)

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. (gegebenenfalls
auch juristische Personen)

2. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Bei
Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stel-
len.

3. Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit zulässig (eventuell unter Einhaltung
einer bestimmten Frist). Er muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt wer-
den.

4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhal-
ten in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Aus-
schl uss entscheidet die Mitg I iederversa m m I u n g.

5, Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds (bei juristischen Personen
mit deren Erlöschen).

6. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegen-
über dem Vereinsvermögen.
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7, Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge von Monatlich 10€ zu leisten, bei jährli-
cher Zahlung beträgt der Mitgliedsbeitrag 100€. Die Zahlungen der fälligen Bei-
träge haben jeweils bis zum 5. Werktag des jeweiligen Monats zu erfolgen, Eine
Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.

$4 (Vorstand)

1. Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2.
Vorsitzenden, dem Kassierer und dem Schriftführer,

2. Der Vorstand im Sinne des $ 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden und
dem 2. Vorsitzenden. Jeder von ihnen vertritt den Verein einzeln.

(Es kann auch bestimmt werden, dass beide den Verein gemeinsam vertreten.
Auch kann die Zusammensetzung des Vorstandes nach $ 26 BGB und die Vertre-
tungsregelung anders geregelt werden.)

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jah-
ren gewählt; er bleibt jedoch so lange im Amt bis eine Neuwahl erfolgt ist.

5 5 (Mitgliederversammlung)

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem
muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des
Vereins es erfordert oder wenn mindestens 1/10 der Mitglieder die Einberufung
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt.

2. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung ei-
ner Einladungsfrist von drei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzu-
berufen.

3. Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung
der 2. Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungslei-
ter von der Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der Schriftführer nicht anwe-
send ist, wird auch dieser von der Mitgliederversammlung bestimmt.

4, Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Anderung der Satzung und des Ver-
einszwecks ist jedoch eine Mehrheit von 3/q der abgegebenen gültigen Stimmen
erforderlich.

6, Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen,
das vom Versammlunqsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben ist.

g6 (Auflösung, Anfall des Vereinsvermögens)

L. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültigen
Stimmen erforderlich.



2. Bei Auflösung des Vereins, Entzugs der Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall steu-
erbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an einen anäeren ge-
meinn ützigen verein der J u gend- Kultura rbeit u nterstützt.

Köln, 01.06.2012

Unterschriften von mindestens sieben Mitgliedern, die an der Gründung des Ver-
eins teilgenommen haben
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